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Unzufriedenheit bei der Weiterbildung zum Facharzt:  
Gründe und Perspektiven 
Streben Medizinabsolventen nach erfolgter Approbation eine Niederlassung in eigener Praxis 
bzw. eine Karriere im stationären Bereich als Ober- oder Chefarzt an, so ist die anschließende 
Weiterbildung zum Facharzt unumgänglich. Die Dauer der Facharztweiterbildung beträgt abhän-
gig der gewählten Fachrichtung zwischen fünf und sechs Jahren. Eine niedergelassene Tätigkeit 
als sogenannter Praktischer Arzt (ohne Facharzttitel) ist seit der Einführung des Facharztes für 
Allgemeinmedizin im Jahr 2003 nicht mehr möglich. 

Facharztweiterbildung erfüllt nicht die erhobenen Ansprüche
Ein Arzt in Weiterbildung (auch Assistenzarzt oder Weiterbildungsassistent) übt seine Tätigkeit 
unter ständiger Anleitung durch einen zur Weiterbildung befugten bzw. ermächtigten Facharzt (in 
der Regel ein Ober- oder Chefarzt) aus, der zugleich die Verantwortung für die Patienten trägt. So 
die idealtypische Vorstellung. Einer Mitgliederbefragung des Marburger Bundes (Weiterführen-
des siehe Infokasten) zufolge gestaltet sich die Realität jedoch oftmals anders. Laut der Erhebung 
sind mehr als die Hälfte der Assistenzärzte mit ihrer Weiterbildung weniger oder nicht zufrieden, 
was auf diverse Ursachen zurückzuführen ist.
 
Fehlende Zeit und Personalmangel erschweren die Weiterbildung
84 % der Befragten geben an, dass Personalengpässe das größte Hindernis bei der Facharztwei-
terbildung sind, da häufig keine Zeit für die Weiterbildung bleibt. Ein weiteres massives Problem, 
das sich hieraus ergibt, sind die unzureichenden Rotationen. Bei Personalengpässen werden 
die Rotationen kurzfristig unterbrochen, da die Ärzte dort zum Einsatz kommen, wo sie gerade  

benötigt werden. Rund 51 % gaben an, von diesem Problem betroffen zu sein. Hinzu kommt, dass 
mit zunehmender Ökonomisierung der Medizin für immer mehr Kliniken die Gewinnmaximierung 
und nicht die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden im Mittelpunkt steht. Zusätzlich behindert wird 
die Umsetzung von Einsatz- und Rotationsplänen aktuell durch den erforderlichen Einsatz ins-
besondere der Weiterbildungsassistenten auf den Corona- und Intensivstationen. Zudem hatte 
die Pandemie durch den Rückgang von elektiven Eingriffen auch Auswirkungen auf das Erlernen 
operativer Fähigkeiten.

Schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Vor allem junge Ärzte sind auf familienfreundliche Arbeitsbedingungen angewiesen. Jeder fünfte 
der zum Großteil der Altersgruppe 30 bis 40 angehörenden Umfrageteilnehmer geht einer Teil-
zeitbeschäftigung im Umfang von 30 bis 39 Stunden nach. Allerdings fördert der Arbeitgeber nur 
bei 20 % der Befragten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei 21 % wurde ein Kompromiss 
gefunden, während sich 39 % mehr Flexibilität seitens des Arbeitgebers wünschen. Für 20 % gibt 
es überhaupt keine Unterstützung. Laut immerhin 19 % der Befragten steht daher auch die un-
genügende Kinderbetreuung einer optimalen Facharztweiterbildung im Weg. 

Mangelnde Struktur und unzureichendes Feedback
Viele Ärzte vermissen die für sie wichtige Struktur der Weiterbildung. Daran konnte auch das mit 
Beschluss der neuen Weiterbildungsordnung 2018 eingeführte elektronische Logbuch, das aktu-
ell erst bei 13 % der Befragten zum Einsatz kommt, bislang nichts ändern. So haben nur 15 % der 
Befragten einen Weiterbildungsplan erhalten, der dann in der Mehrzahl nicht eingehalten wird. 
Zudem findet die Anweisung nicht nur durch Ober-, Chef- oder Fachärzte statt, sondern zu 27 % 
von lediglich weiter fortgeschrittenen Ärzten in Weiterbildung. Auch eine regelmäßige Feedback-
kultur ist nicht anzutreffen: Nur 10 % erhalten eine regelmäßige Rückmeldung, 45 % nur einmal 
im Jahr und weitere 45 % überhaupt nicht (siehe Abb. 1). Hierin spiegeln sich die Gründe wider, 
weshalb 64 % der Ärzte die Meinung vertreten, dass die Weiterbildungsinhalte nicht oder eher 
nicht ausreichend vermittelt wurden. Demzufolge sind mit ihrer Weiterbildung gerade einmal 38 % 
(sehr) zufrieden. 

Ein strukturierter Weiterbildungsplan, qualifizierte Anleitung und Feedback sind eminent
Die erschreckenden Ergebnisse der Befragung, die bereits im Jahr 2014 erhobene Missstände 
erneut bestätigen, zeigen dringenden Handlungsbedarf, die fachärztliche Weiterbildung auch 
seitens der Politik wieder mehr in den Fokus zu rücken. In Anbetracht der bestehenden Situation 
und dem Auftreten der Kliniken als Arbeitgeber, das durch die unzureichende Berücksichtigung 
der Wünsche ihrer Mitarbeitenden die Aufmerksamkeit erregt, verwundert es nicht, dass immer 
mehr Ärzte nach abgeschlossener Weiterbildung in den ambulanten Sektor abwandern. Dieser 
Trend verschärft den Fachkräftemangel in den Krankenhäusern zusätzlich, was den Druck auf 
die verbleibenden Ärzte erhöht und die Qualität der fachärztlichen Weiterbildung immer weiter in 

 Barometer 
Das Barometer zeigt wichtige Daten, die im letzten Quartal im Zusammenhang mit Haus-, 
Fach- und Zahnärzten sowie Apothekern veröffentlicht wurden. Sie fundieren die Bera-
tung und erlauben eine bessere Einschätzung der aktuellen ökonomischen Entwicklung  
in dieser Branche.

Mitgliederbefragung „MB-Barometer Ärztliche Weiterbildung 2021“ 

Befragungszeitraum: 13. September bis 10. Oktober 2021 
Teilnehmer: 3.238 Ärzte in Weiterbildung (zwei Drittel bereits drei Jahre und länger) 
Vorwiegende Fachrichtungen:

■ 28 % Innere Medizin (inkl. Schwerpunkt) ■ 7 % Kinder- und Jugendmedizin
■ 13 % Anästhesiologie   ■ 7 % Allgemeinmedizin
■ 8 % Orthopädie und Unfallchirurgie
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Mitleidenschaft zieht. Die Folge ist ein Teufelskreis, der den ärztlichen Fachkräftemangel insbe-
sondere im stationären Bereich zusehends zuspitzt. Es benötigt mehr zeitliche Ressourcen, um 
eine strukturierte Weiterbildung in Kombination mit einer qualifizierten Anleitung und Feedback-
gesprächen sicherzustellen. Um dies zu gewährleisten, sind Maßnahmen zur Entspannung der 
Personalsituation in den Krankenhäusern dringend erforderlich. Zudem sollte die Teilnahme an 
Trainingsangeboten für ärztliche Weiterbilder ermöglicht werden.

Abb. 1 – Mangelnde Struktur der Weiterbildung
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Anweisung durch nicht angemessen qualifizier-
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Quelle: Marburger Bund  Grafik: REBMANN RESEARCH 

PKV verzeichnet Anstieg der Mitgliederzahlen
Im Jahr 2022 wechselten 145.500 Personen aus der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in 
die private Krankenversicherung (PKV). Dies teilte der Verband der PKV am 26.1.2023 in Berlin 
mit. Umgekehrt waren es nur 115.900 Versicherte, die von der PKV in die GKV übergingen. Der 
Saldo beim Wechsel von Versicherten beträgt in diesem Jahr damit 29.600 Versicherte zugunsten 
der PKV. 

Versicherte häufig zu Wechsel gezwungen
Die Abwanderung von der privaten in die gesetzliche Versicherung findet oft nicht freiwillig statt. 
Häufig sind von Geburt an privat versicherte junge Menschen beim Eintritt ins Berufsleben 
gezwungen, in die GKV zu wechseln. Auch Selbstständige, die eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung aufnehmen, haben aufgrund der Unterschreitung der Versicherungspflichtgrenze 
oftmals keine andere Wahl, als in das gesetzliche System zu wechseln.

Fast jeder Zweite ist privat (zusatz-)versichert
Die Gesamtzahl der PKV-Versicherten erhöhte sich im Jahr 2022 auf 37,8 Mio. (+1,56 % zum  

Vorjahr). Damit verfügt mittlerweile fast jeder Zweite zumindest über eine private Zusatzversiche-
rung. Die Zahl der Verträge in der Zusatzversicherung wuchs auf insgesamt 29,1 Mio. an (+2,1 %).

Demografievorsorge der PKV verzeichnet Wachstum
Laut dem PKV-Verband sind die Privatversicherer gut auf die demografischen Herausforderun-
gen vorbereitet. Die Altersrückstellungen stiegen 2022 auf 315,5 Mrd. € an (+4,5 %). Von den Bei-
tragseinnahmen legen sie jeden dritten Euro für die Nachhaltigkeitsreserve an, um für den Bedarf 
an Gesundheitsleistungen im Alter vorzusorgen. Ziel dessen ist es, die steigenden Kosten nicht 
auf die jüngeren Generationen abzuwälzen.

Beitragseinnahmen steigen
Die Beitragseinnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherung stiegen im Jahr 2022 um 3,1 % 
auf 46,8 Mrd. € an. Hiervon entfallen 41,7 Mrd. € (+1,8 %) auf die Krankenversicherung (Voll- und 
Zusatzversicherungen) und 5,1 Mrd. € (+14,7 %) auf die Pflegeversicherung. Ursache für diese 
hohen Beitragsanstiege sind die starken Leistungsausweitungen durch die gesetzlichen Pflege-
reformen, da für die höheren Leistungsansprüche entsprechend hohe Alterungsrückstellungen 
aufgebaut werden müssen.

Neben gesetzlicher und privater, verstärkt auch 
betriebliche Krankenversicherung ein Thema
Immer mehr Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern eine ergänzende betriebliche Krankenversi-
cherung (bKV). Freiwillige Gesundheitsleistungen zählen mittlerweile zu den wichtigsten Zusatz-
leistungen für Unternehmen und Angestellte. Im Jahr 2022 gab es für Mitarbeiter in 22.300 Unter-
nehmen in Deutschland eine vom Arbeitgeber bezahlte bKV, ein Plus von 22,5 % gegenüber 
dem Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten, die davon Gebrauch machen, erhöhte sich damit um 
11,5 % auf knapp 1,8 Mio. Versicherte. Mittlerweile ist jedem vierten Arbeitnehmer eine vom Chef 
bezahlte bKV wichtiger als eine Gehaltserhöhung, weshalb diese Art der Zusatzleistung einen 
großen Wettbewerbsvorteil im Kampf um die Gewinnung der besten Fachkräfte darstellt.

Erstmals mehr Frauen in der 
ambulanten Versorgung als Männer
In der niedergelassenen Patientenversorgung gibt es auf Bundesebene erstmals mehr Frauen als 
Männer. Dies belegt die von der Stiftung Gesundheit jährlich durchgeführte Analyse der ambu-
lanten Versorgung in Deutschland. Der Frauenanteil für das Jahr 2022 stieg im Vergleich zum 
Vorjahr um 0,8 % und liegt laut Erhebung bei 50,3 % (2021: 49,5 %). Die Stiftung Gesundheit hatte 
diese Entwicklung auf Grundlage einer Hochrechnung der Anteile von Frauen und Männern in 
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der ambulanten Versorgung in Deutschland aus dem Jahr 2018 bereits prognostiziert. Zu diesem 
Zeitpunkt befand sich die Frauenquote noch bei 46,0 %. 

In welcher Fachrichtung gibt es die meisten Frauen?
Gemäß Analyse gibt es einige Fachrichtungen, in denen Frauen überdurchschnittlich stark ver-
treten sind. Am stärksten ausgeprägt ist der Frauenanteil in der: 

■ Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mit 79,4 %
■ Psychologischen Psychotherapie mit 75,0 %
■ Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit 73,2 %

Am wenigsten Frauen gibt es in den chirurgischen Fachrichtungen wie in der: 

■ Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie mit 13,8 %
■ Orthopädie bzw. Orthopädie und Unfallchirurgie mit 14,1 %
■ Neurochirurgie mit 14,5 %

In die Analyse fließen die Zahlen zu den niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten und psychologi-
schen Psychotherapeuten sowie die in Praxen und medizinischen Versorgungszentren angestell-
ten Mediziner ein. Keine Berücksichtigung finden die stationär Tätigen sowie Mediziner, die in 
Ruhestand, Elternzeit oder nicht in der Patientenversorgung beschäftigt sind. 

Aktualisierter AOP-Katalog: mehr als 200 neue Operationen
Nachdem das IGES-Institut im vergangenen Jahr die Vorarbeit in Form eines umfangreichen Gut-
achtens zu den ambulant durchführbaren Eingriffen erstellt hatte, haben sich die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV), die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der GKV Spitzen-
verband auf eine Aktualisierung des Katalogs der ambulant durchführbaren Operationen (AOP) 
nach § 115b SGB V verständigt. Der aktualisierte AOP-Katalog umfasst 208 neue OPS-Codes. 
Neu ist auch die Möglichkeit der Einteilung von Rezidiv-/Reoperationen in drei Schweregraden 
sowie verlängerte Nachbeobachtungszeiten von bis zu 16 Stunden. Der Gesamtkatalog umfasst 
nun knapp 3.100 ambulant durchführbare Eingriffe. Die Leistungen können entweder ambulant in 
den Kliniken oder in den Arztpraxen erbracht werden. Die Höhe der Vergütung richtet sich dabei 
sektorunabhängig (in gleicher Höhe) nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM). Im nie-
dergelassenen Bereich werden ambulante Operationen extrabudgetär (also ohne Mengen- oder 
Budgetbeschränkung) vergütet. Für Krankenhäuser gilt ferner eine verschärfte Begründungs-
pflicht sowie – systematik. Sofern ein im AOP-Katalog aufgeführter Eingriff stationär erbracht 

wird, ist eine Begründung anhand von ICD-10- und/oder OPS-Codes erforderlich. Zu diesem 
Zweck enthält der AOP-Vertrag nun eine Liste mit Indikationen und anderen Kriterien (z. B. Pflege-
grad oder Begleiterkrankungen). Diese sog. Kontextfaktoren lösen die bisher geltenden G-AEP-
Kriterien zur Begründung der Notwendigkeit einer stationären Durchführung einer Operation ab.

Großes offenes Potenzial bei Ambulantisierung
Verglichen mit anderen Ländern ist das Ambulantisierungspotenzial in Deutschland sehr hoch, 
jedoch ist der Prozess der Ausweitung ambulanter Operationen und Therapien sehr zeitauf-
wendig. Mit dem Ziel zur weiteren Förderung der Ambulantisierung wurde mit dem am 1.1.2020 
in Kraft getretenen MDK-Reformgesetz u. a. eine Anpassung des AOP-Katalogs an die aktuel-
len medizinischen/medizinisch-technischen Möglichkeiten eingeleitet. Der nächste Schritt ist 
anspruchsvoll. So ist vorgesehen, bereits bis Ende 2023 „eine möglichst manipulationsresistente, 
objektivier- und reproduzierbare Schweregradsystematik zu entwickeln“. Diese soll künftig den 
Schweregrad einer Operation durch eingriffs- wie auch patientenbezogene Faktoren bestimmen.

Der Fachkräftemangel ist auch bei Hausärzten zu spüren 
Gerade die Gesundheitsbranche ist vom Fachkräftemangel stark betroffen. Somit gestaltet sich 
auch für Ärzte die Suche nach geeignetem Praxispersonal zunehmend schwieriger. Ärzte erhalten 
kaum Bewerbungen von fertig ausgebildetem Praxispersonal. Der daraus resultierende Personal-
mangel kann die Einschränkung des Leistungsangebots nach sich ziehen. 

Personalbedarf steigt: Größere Praxen benötigen mehr angestelltes Personal
Gleichzeitig steigt der Personalbedarf insbesondere in großen Praxiseinheiten stark an, da diese 
für die immer längeren Öffnungszeiten zusätzliches Personal benötigen. Seit 2016 ist die Zahl 
der Beschäftigten in Arztpraxen um 25.000 (+3,6 %) gestiegen. Aufgrund des Anstellungstrends 
bei Ärzten steigt die Zahl der Ärzte in der ambulanten Versorgung stetig. Ende 2021 waren in der 
ambulanten Versorgung 152.028 Ärzte tätig, was einer Zunahme von 0,8 % entspricht. 

 Talk 
Talk kommentiert gesundheitspolitische Entscheidungen und Diskussionen, die 
für alle Fachrichtungen relevant sind. Das Wissen um diese aktuellen Rahmen- 
bedingungen bildet oft einen zentralen Erfolgsfaktor für alle managementrelevanten  
Entscheidungen. 
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Immer mehr Ärzte gehen in die Anstellung
Unter diesen in der vertragsärztlichen Versorgung rund 152.028 tätigen Ärzten befinden sich 
99.307 Vertragsärzte. Gegenüber 2020 sank die Zahl der Vertragsärzte abermals deutlich bei 
gleichzeitigem Anstieg der angestellten Ärzte auf insgesamt 43.238. Das Konzept des Jobsha-
rings bei Praxisübernahmen – bei dem sich zwei Ärzte derselben Fachgruppe einen Arztsitz teilen 
– ist durch die Möglichkeit der Anstellung hingegen unattraktiv geworden, vor allem, weil so gut 
wie keine Leistungsausweitung erfolgen kann. Deshalb gehen die Zahlen der Jobsharer kontinu-
ierlich auf gerade noch 556 Ärzte zurück. 

Teilzeittätigkeit ist im Trend
Zwar steigt die Zahl der angestellten Ärzte, jedoch kann der Personalbedarf nicht vollständig 
gedeckt werden, da das Arbeitspotenzial nicht linear zur Anzahl der angestellten Ärzte wächst. 
In der allgemeinmedizinischen Versorgung haben 75,8 % der Vertragsärzte einen vollen Versor-
gungsauftrag. Die restlichen von den 8.070 insgesamt in Anstellung tätigen Allgemeinmedizinern 
bevorzugten eine Tätigkeit in Teilzeit wie folgt: 

■ Wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 10 Stunden: 6,8 % der Ärzte
■ Wöchentliche Arbeitszeit von 10 bis 20 Stunden: 28 % der Ärzte
■ Wöchentliche Arbeitszeit von 20 bis 30 Stunden: 10,5 % der Ärzte
■ Wöchentliche Arbeitszeit von über 30 Stunden: 54,7 % der Ärzte

Gründe für den Anstellungstrend sind vielschichtig 
Weshalb immer mehr Ärzte die Anstellung bevorzugen, ist auf vielschichtige Gründe zurückzufüh-
ren. So sprechen unter anderem flexiblere, familienfreundlichere Arbeitszeiten sowie der Wegfall 
von Nachtdiensten und Schichtarbeit für ein Angestelltenverhältnis. Zudem kann auf diese Weise 
das unternehmerische Risiko der eigenen Praxis umgangen werden. Trotz der steigenden Anzahl 
der Angestelltenverhältnisse ist die Branche der Allgemeinmediziner aufgrund der vielen Einzel-
praxen allerdings immer noch äußerst kleinteilig aufgebaut.

Bürokratieindex: mehr Aufwand bei eAU
Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) erhöht in vertragsärztlichen Praxen 
den Bürokratieaufwand um 1,25 Mio. Stunden pro Jahr. Das geht aus dem neuen Bürokratieindex 
für die vertragsärztliche Versorgung (BIX) hervor. 

eAU verfehlt bislang ihr Ziel 
Ursprüngliches Ziel der neuen eAU war es die Praxen zu entlasten. Allerdings hat die bisheri-
ge Digitalisierungspolitik die Belastung der Praxen nachweislich sogar erhöht. Ein Grund für die 

erhöhten Belastungen, ist die Dauer des elektronischen Signier- und Versandvorgangs. Dieses 
Verfahren dauert etwa 50 Sekunden länger als die papiergebundene Bescheinigung. Die KBV 
kritisierte, die Digitalisierung dürfe unter keinen Umständen auf Kosten der ärztlichen Behand-
lungszeit gehen. 

Doppelaufwand aufgrund von Fehlern in der Technik
Aktuell werden immer noch viele AU-Bescheinigungen im Nachgang nochmals als Ersatzbe-
scheinigung ausgestellt, da später entweder eine Fehlermeldung zum digitalen Versand auftaucht 
oder der digitale Versand erst gar nicht möglich ist. Um dies zukünftig zu vermeiden, fordert 
die KBV eine stabil funktionierende Telematikinfrastruktur. Die gematik muss die Vorgaben zur 
Signatur erweitern und sicherstellen, dass die Hersteller diese auch umsetzen. Hierfür muss die 
Überwachung der Funktionsfähigkeit der beteiligten Komponente verbessert und bei Problemen 
entsprechend nachjustiert werden. 

Arbeitgeber müssen nun AU-Daten bei Krankenkassen abrufen 
Seit Januar ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, die von den Praxen übermittelten AU-Daten 
digital bei der jeweiligen Krankenkasse abzurufen. Dieser Aufgabe sollen zukünftig die Kranken-
kassen und nicht die Praxen nachkommen und den Arbeitgebern auf Anfrage die AU-Daten auf 
einem Server zum Abruf bereitstellen. Ärzte müssen ihren Patienten weiterhin eine vereinfachte 
AU-Bescheinigung auf Papier zur Verfügung stellen. Auf Wunsch erhalten sie auch einen unter-
schriebenen Ausdruck für den Arbeitgeber.

ALLGEMEINMEDIZIN
Allgemeinmediziner sind digital unterwegs
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet weiter voran. Nachdem die Allgemeinmediziner 
bereits bei der Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) eine Vorreiterposition eingenommen 
haben (inzwischen sind nahezu alle Praxen angeschlossen), ist die Fachgruppe mittlerweile auch 
bei der Verordnung von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) ganz vorn. Seit Oktober 2020 
können Ärzte und Psychotherapeuten die DiGA im Rahmen der Regelversorgung verschreiben. 

 Fachrichtung 
Fachrichtung geht ins Detail und zeigt Veränderungen auf, die eine ganz spezielle Fach- 
richtung oder die Meinung der oft starken Fachrichtungslobby betreffen. Dadurch wird  
die Gesamtbranche weiter segmentiert und somit auf spezielle Chancen sowie Risiken 
innerhalb einzelner Marktsegmente hingewiesen.
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rund 1.010 Ärztinnen und Baden-Württemberg (knapp 980). Erwartungsgemäß praktizieren in den 
Stadtstaaten und in den flächenmäßig kleineren KV-Regionen nur wenige Gynäkologinnen. In der 
Relativbetrachtung, bezogen auf die Einwohnerzahl, stehen den Patientinnen – mit Ausnahme 
des Saarlandes – in diesen Regionen jedoch überdurchschnittlich viele Medizinerinnen für die 
gynäkologische Versorgung zur Verfügung (vgl. Tab. 1).

In Ostdeutschland praktizieren überdurchschnittlich viele Gynäkologinnen
Der Vergleich mit der Anzahl der männlichen Kollegen je Region gibt Aufschluss über den Frauen-
anteil in der Gynäkologie. Während in Deutschland in der fachgruppenübergreifenden Betrach-
tung mittlerweile nahezu die Hälfte (48 %) aller im ambulanten Bereich tätigen Mediziner weiblich 
ist, liegt der Frauenanteil im Bereich der Gynäkologie bei fast 70 %. Dabei gibt es jedoch Unter-
schiede zwischen den einzelnen Regionen. So liegt der Anteil der Gynäkologinnen im Saarland 
unter 60 %, während er in Sachsen-Anhalt und Sachsen rund 79 % beträgt (vgl. Tab. 1).

Tab. 1 – ATLAS MEDICUS® Marktatlas: 
Anzahl und Anteil der Gynäkologinnen nach KV-Region (Stand 04/2022)
KV-Region Anzahl Gynäkologinnen Frauenanteil in %
Baden-Württemberg 978 67,80 %
Bayern 1.014 63,70 %
Berlin 453 76,20 %
Brandenburg 209 78,00 %
Bremen 95 71,40 %
Hamburg 257 69,30 %
Hessen 616 69,40 %
Mecklenburg-Vorpommern 143 75,80 %
Niedersachsen 693 69,80 %
Nordrhein 1.009 67,90 %
Rheinland-Pfalz 336 67,80 %
Saarland 78 58,60%
Sachsen 427 79,10 %
Sachsen-Anhalt 207 78,70 %
Schleswig-Holstein 257 69,00 %
Thüringen 186 74,30 %
Westfalen-Lippe 769 71,70 %
Deutschland 7.727 69,70 %

Quelle: www.atlas-medicus.de

Die Zukunft der Medizin ist weiblich. Mittlerweile stellen Frauen rund 70 % der Studienanfänger in 
der Medizin. Für die künftige Sicherung der ambulanten Versorgung sind Medizinerinnen deshalb 

Der Bericht des GKV-Spitzenverbandes zeigt die Inanspruchnahme und Entwicklung der Versor-
gung mit DiGA im Berichtszeitraum vom 1.9.2020 bis zum 30.9.2022. Bei Gesamtausgaben von 
55,5 Mio. € wurden insgesamt 203.000 DiGA ärztlich verordnet oder durch die Krankenkassen 
genehmigt. In Relation zu den 145.000 in Anspruch genommenen DiGA machten die Genehmi-
gungen durch die Krankenkassen lediglich einen Anteil von 11 % aus. Die überwiegende Mehr-
heit (89 %) der „Apps auf Rezept“ wurde im Berichtszeitraum durch Ärzte und Psychotherapeuten 
verschrieben. Bei Betrachtung der Fachgruppen nehmen die Hausärzte eine Spitzenposition ein. 
Wie in Abbildung 2 zu sehen, wurden insgesamt 37 % der DiGA-Verordnungen von Hausärzten 
vorgenommen, gefolgt von Orthopäden (18 %) und HNO-Ärzte (17 %).

Abb. 2 – Verschreibung von DiGA nach Fachgruppen

37 % Hausärzte37 % Hausärzte

18 % Orthopäden18 % Orthopäden 28 % Restliche28 % Restliche

17 % HNO-Ärzte17 % HNO-Ärzte

Quelle: GKV-Spitzenverband  Grafik: REBMANN RESEARCH 

Neben Ärzten und Psychotherapeuten auch Apotheken 
und Krankenhäuser zur TI-Anbindung verpflichtet
Das Gesetz zur Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG), das im Juni 2021 in Kraft 
getreten ist, treibt die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen stetig voran. Demnach sind 
neben den Ärzten und Psychotherapeuten bislang Apotheken und Krankenhäuser vom Gesetz-
geber zur TI-Anbindung verpflichtet. Anfang 2024 folgen ambulante und stationäre Pflegeeinrich-
tungen sowie die zahntechnischen Labore (Juli 2024). Ein Jahr später sind die Erbringer von Sozio-
therapie gesetzlich zum Anschluss verpflichtet, gefolgt von den Heil- und Hilfsmittelerbringern, die 
spätestens ab Januar 2026 an die TI angebunden sein müssen.

GYNÄKOLOGIE
7 von 10 niedergelassenen Frauenärzten sind weiblich
In der ambulanten Gynäkologie sind Ärztinnen deutlich häufiger vertreten als Ärzte. Dies geht 
aus einer aktuellen Auswertung des ATLAS MEDICUS® Marktatlas hervor. In der Absolutbetrach-
tung finden sich in den einwohnerstarken Flächenstaaten die meisten Gynäkologinnen. Auf Platz 
eins liegt Bayern mit fast 1.015 weiblichen Vertretern der Fachgruppe, gefolgt von Nordrhein mit 
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unverzichtbar. Im Gegensatz zur ambulanten Frauenheilkunde gibt es jedoch auch Fachberei-
che, in denen die Frauen unterpräsentiert sind – allen voran die Chirurgie mit einem bundes-
durchschnittlichen Medizinerinnenanteil von lediglich 17 %. In diesen Fachbereichen sind weitere 
Anstrengungen zur Förderung der Frauen erforderlich. Diese sollten bereits in den Kliniken anset-
zen, wo Medizinerinnen noch viel zu selten in den Führungspositionen vertreten sind und somit 
als wichtige Vorbilder für Nachwuchsmedizinerinnen fehlen.

ZAHNÄRZTE & KARDIOLOGEN
Dachverbände von Zahnärzten und Kardiologen starten Zusammenarbeit 
In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben der Bundesverband Niedergelassener Kardiologen 
(BNK) und die Bundeszahnärztekammer am 8.12.2022 den Start einer gemeinsamen Kooperation 
bekannt gegeben. Beide Verbände wollen künftig gemeinsam verstärkt über Zusammenhänge 
zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Mundgesundheit aufklären sowie die Zusammen-
arbeit der verschiedenen medizinischen Fachgruppen vorantreiben.

Parodontitis erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und umgekehrt
Eine enge Wechselwirkung zwischen Parodontitis sowie Gefäß- und Herzerkrankungen gilt inzwi-
schen als wissenschaftlich hinreichend belegt. So ergab beispielsweise die schwedische PARO-
KRANK-Kohortenstudie für an Parodontitis Erkrankte noch für die folgenden sechs Jahre ein um 
49 % höheres Risiko für Schlaganfall oder Herzinfarkt im Vergleich zu mundgesunden Personen. 
Zudem wies die Studie eine deutliche Korrelation zwischen dem Schweregrad der parodonta-
len Erkrankung und dem Erkrankungsrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach. Eine britische 
Kohortenstudie ergab für von Parodontitis Betroffene ein deutlich erhöhtes Auftreten von Blut-
hochdruck, einem Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Genetische Faktoren und ungesunder Lebensstil erhöhen das Erkrankungsrisiko
Forscher erklären sich den Zusammenhang folgendermaßen: Durch die Parodontitiserkrankung 
gelangen Bakterien und Entzündungsstoffe in die Blutbahn. Insbesondere bei entsprechender 
genetischer Veranlagung und/oder Lebensstilfaktoren wie Rauchen oder falsche Ernährung kann 
dies zu Gefäßentzündungen und -veränderungen oder einer Endokarditis führen. Viele kardiovas-
kuläre Krankheitsbilder werden daher auf Zahnfleischentzündungen zurückgeführt. Umgekehrt 
begünstigen auch viele Allgemeinerkrankungen – nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, son-
dern beispielsweise auch Diabetes – das Entstehen von Karies oder Parodontitis.

Fachübergreifender Behandlungsansatz statt isolierter Betrachtung erforderlich
Trotz des durch verschiedene empirische Studien inzwischen hinreichend belegten Zusammen-

hangs zwischen oralen und kardiovaskulären Erkrankungen werden Munderkrankungen wie Par-
odontitis, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie beispielsweise Schlaganfälle, Infarkte oder 
entzündliche Herzerkrankungen immer noch allzu häufig vom behandelnden Zahnarzt bzw. Arzt 
isoliert betrachtet. Auch vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Zahl älterer, multi-morbider 
Patienten und dem damit einhergehenden Prävalenzanstieg oraler und Allgemeinerkrankungen 
ist ein ganzheitlicher, fachübergreifender Behandlungsansatz jedoch dringend geboten. In die-
sem Zusammenhang sollte auch die Vereinheitlichung des ersten Studienabschnitts von Medizin- 
und Zahnmedizinstudium endlich umgesetzt werden.

ZAHNÄRZTE 
Preisanstieg bei dentalen Verbrauchsmaterialien und Praxisbedarf
Die Preise für dentale Verbrauchsmaterialien und sonstigen Praxisbedarf sind im Zeitraum 1.1.2019 
bis 30.9.2022 deutlich gestiegen. Dies ergab eine Analyse des Unternehmens Wawibox. Unter-
sucht wurde dabei die Preisentwicklung bei den 100 beliebtesten über Wawibox gekauften Arti-
keln. Bereits im Januar 2021 waren die Preise zum Vergleichswert (Januar 2019) um 10 % gestie-
gen. Im Januar 2022 betrug der Anstieg 13,5 %, bis Ende September 2022 16,3 % (vgl. Abb. 3).

Abb. 3 – Preisanstieg dentales Verbrauchsmaterial/Praxisbedarf 

5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

16,3 %16,3 %

13,5 %13,5 %

10,0 %10,0 %
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1/19 bis 1/21

0 %

Quelle: Wawibox  Grafik: REBMANN RESEARCH 

Preisanstieg für Dentalprodukte stärker gestiegen als Verbraucherpreisindex
Mit den gestiegenen Preisen für Dentalmaterialien bekommen auch die Zahnarztpraxen die Infla-
tion deutlich zu spüren. Dabei liegt der Preisanstieg bei den von Wawibox betrachteten Den-
talprodukten über dem Anstieg des allgemeinen Verbraucherpreisindex. Die Verbraucherpreise 
waren im Zeitraum Januar 2019 bis September 2022 um durchschnittlich 15,4 % gestiegen 
(eigene Berechnung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes). Viele der betroffenen 
Dentalprodukte oder auch deren Vorprodukte werden in Asien gefertigt und sind besonders stark 
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von den bereits seit Beginn der Corona-Pandemie gestörten Lieferketten betroffen. Zudem ist die 
Nachfrage speziell im Bereich der Hygieneprodukte während der Pandemie gestiegen. Gestie-
gene Energiekosten wirken ebenfalls als Preistreiber.

Gestiegene Preise steigern Kosten bei Zahnarztpraxen und Dentallaboren
Aufgrund der starken Preisregulierung bei Zahnbehandlungen können Zahnarztpraxen die gestie-
genen Preise in vielen Fällen nicht oder nicht vollumfänglich an die Patienten weitergeben. Damit 
steigen für die Praxen die Materialkosten und schmälern somit die Umsatzrendite. Nicht nur 
gestiegene Preise für Dentalprodukte, sondern auch gestiegene Kosten für Energie und Personal 
drücken auf die Ertragssituation der Praxen. Auch Dentallabore sind durch die Preisentwicklung 
bei den Dentalmaterialien belastet.

Preise vergleichen lohnt sich
Während eine angemessene Entlohnung des Praxispersonals essenziell ist beim Wettbewerb um 
Fachkräfte, und Zahnmedizinische Fachangestellte trotz des Anstiegs der Tarifgehälter in 2022 
immer noch zu den vergleichsweise niedrig entlohnten Berufen zählen, können und sollten die 
niedergelassenen Zahnärzte bei den Material- und Energiekosten Einfluss nehmen. Ein kritischer 
Preisvergleich (plus gegebenenfalls ein Wechsel des Produkts oder des Anbieters) kann sich 
lohnen. Empfehlenswert sind in diesem Zusammenhang auch Preisvergleichsportale, die Preis-
transparenz schaffen und damit Potenziale zur Kostenminderung.

Ärztekammer BW:  
Erhöhung der Studienplätze zur Lösung des Ärztemangels
Für eine auch zukünftige Sicherung der Patientenversorgung und deren weiterhin hohen Quali-
tät benötigt es eine landesweite Erhöhung der Studienplatzanzahl in der Humanmedizin. So eine 
aktuelle Forderung der Landesärztekammer Baden-Württemberg.

Nicht die Anzahl der Ärzte, sondern die Arztzeit ist die Herausforderung
Inzwischen ist fast die Hälfte (47 %) der berufstätigen Ärzte in Baden-Württemberg 50 Jahre und 
älter. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich zunehmend schwierig. Nicht aufgrund der 
bloßen Anzahl, sondern wegen der pro Kopf zur Verfügung gestellten Arztzeit. Junge Ärzte wollen 
eine ausgeglichene Work-Life-Balance und damit eine zuverlässige Beschränkung der Arbeits-
stunden. Hinzukommt, dass der Nachwuchs dabei lieber in Anstellung und im Team arbeitet als 
sich mit einem eigenen Vertragsarztsitz selbstständig zu machen. Da zunehmend mehr Frauen 
im Studium der Humanmedizin vertreten sind, wird dieser allgemeine Trend immer ausgeprägter. 
Weibliche Medizinabsolventen sehen eher von der Übernahme oder gar Eröffnung einer eigenen 
Praxis ab und sind überdurchschnittlich in Angestellten- oder Teilzeitverhältnissen vertreten, um 
Beruf und Familie vereinbar zu machen. Ein neben der alternden Ärzteschaft weiter den Bedarf 
an Ärzten verstärkender Faktor ist die alternde Gesellschaft, für die mit steigendem Lebensalter 
auch mehr Behandlungszeit aufzuwenden ist. Um also zumindest die bislang verfügbare Arztzeit 
konstant zu halten, benötigt es eine immer größere Anzahl an Ärzten.

Zusätzliche Medizinstudienplätze effektiv, kurzfristige Maßnahmen erforderlich
Nach Ansicht der Ärztekammer ist die Schaffung von zusätzlichen Medizinstudienplätzen ein 
effektives mittel- bis langfristiges Instrument zur Sicherung der Patientenversorgung auf hohem 
Niveau. Demnach ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass eine ärztliche Aus- 
und Weiterbildung diverse Jahre benötigt bevor der Nachwuchs der Versorgung zur Verfügung 
steht. Die Ärzteschaft verwies bereits am Deutschen Ärztetag Mitte des Jahres auf eine sich bun-
desweit immer weiter verschärfende Lage und machte den kurzfristigen Bedarf von mindestens 
6.000 zusätzlich geschaffenen Studienplätzen deutlich. 

Allen voran die hausärztliche Versorgung in BW betroffen
Der zunehmende Ärztemangel macht sich bundesweit bemerkbar. Begonnen bei der hausärztli-
chen Versorgung hat Baden-Württemberg erst kürzlich eine Unterversorgung feststellen müssen. 
In Baden-Württemberg gilt seit Oktober der Schwäbische Wald mit einem Versorgungsgrad von 
58,4 % offiziell als unterversorgt. Ist nicht bald hausärztlicher Nachwuchs in Sicht, wird sich die 
hiesige Situation aufgrund des Altersdurchschnitts der aktuell praktizierenden Allgemeinmedizi-
ner weiter zuspitzen. Zudem drohen diverse weitere Mittelbereiche in Baden-Württemberg über 
kurz oder lang in eine Unterversorgung bei den Allgemeinmedizinern zu rutschen. Die Erhöhung 
der Studienplätze insbesondere im Rahmen der Landarztquote, für die es den gesamten März 
eine neue Bewerbungsrunde gibt, bietet das Potenzial dieser Entwicklung entgegenzuwirken. 

 Regional 
Neben fachrichtungsspezifischen Kenntnissen sollten auch regionale Besonderheiten 
zur Kenntnis genommen werden, bevor es zu einschneidenden ökonomischen Entschei-
dungen kommt. Regional stellt den Fokus auf die einzelnen KV-/KZV-Bezirke ein und zeigt 
die Veränderungen auf.
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TI-Atlas zeigt Stand der 
Digitalisierung im Gesundheitswesen
Die gematik befragt regelmäßig Apotheken, Arztpraxen, Krankenhäuser, Psychotherapiepraxen 
und Zahnarztpraxen zum Umsetzungsstand der Telematik-Infrastruktur (TI), zuletzt im November 
2022. Dabei zeigten sich deutliche Fortschritte gegenüber der letzten Befragung. Voraussetzung 
für die Einstufung „Voll-TI-ready“ ist ein vorhandener TI-Anschluss, ein Heilberufsausweis sowie 
mindestens eine installierte TI-Anwendung. Am besten vorbereitet zeigten sich bei der jüngsten 
Umfrage die Zahnärzte, von denen inzwischen 99 % an die TI angeschlossen und 81 % „Voll-TI-
ready“ sind (siehe Abb. 4).

Abb. 4 – TI-Readiness im Vergleich 
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Quelle: gematik/TI-Atlas, Ergebnisse der Befragung vom 4. Quartal 2022  Grafik: REBMANN RESEARCH 
Voll-TI-ready: TI-Anschluss, einsatzbereiter Konnektor und Heilberufeausweis vorhanden, ≥ eine TI-Anwendung installiert; Semi-TI- 
ready: TI-Anschluss und einsatzbereiter Konnektor vorhanden, aber noch kein voll einsatzbereiter Heilberufeausweis oder keine  
TI-Anwendung installiert; Eingeschränkt TI-ready: TI-Anschluss zwar vorhanden, aber Konnektor nicht voll funktionsfähig; 
* Aufgrund der Rundungsdifferenz summieren sich Prozentwerte ggf. nicht auf 100 %.

EU-Rat stärkt europäische Gesundheitsentscheidungen
Der Europäische Rat hat im Oktober 2022 die Verordnung zu schwerwiegenden grenzüber-
schreitenden Gesundheitsgefahren verabschiedet und der Gesundheitsunion neue Kapazitäten 
zugeteilt. Die Europäische Gesundheitsunion hat die Aufgabe, die Gesundheit der Europäer zu 
schützen sowie auf grenzüberschreitende Gesundheitsrisiken zu reagieren. Ziel der erweiterten 
Kapazitäten ist es, den Umgang mit künftigen grenzüberschreitenden Gesundheitsrisiken zu ver-
bessern. Die Rechtsvorschriften wurden mit der neuen Verordnung in folgenden Bereichen über-
arbeitet:

■  Grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren: Vereinfachung der Zusammenarbeit zwischen 
der Europäischen Kommission, den Mitgliedsstaaten sowie den EU-Agenturen durch die 
Optimierung von Berichterstattungsanforderungen für Gesundheitssystemindikatoren

■  Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC): Stär-
kung der Bereiche Überwachung, Frühwarnung, Vorsorge und Reaktion

Mithilfe dieser Überarbeitungen wird ein EU-weiter Plan aufgestellt, der Gesundheitsrisiken und 
Pandemien thematisiert. Die Mitgliedsstaaten stimmen ihre nationalen Pläne untereinander und 
mit der Kommission ab. Unterstützend wird ein Gesundheitssicherheitsausschuss eingesetzt, 
der die benötigten Maßnahmen koordiniert. Dadurch kann die Kommission – bei Vorhandensein 
von Gutachten – z. B. eine gesundheitliche Notlage auf EU-weiter Ebene feststellen. Im Fall eines 
Krankheitsausbruches unterstützt das ECDC vor Ort mithilfe einer EU-Gesundheits-Taskforce.

Ausschlaggeber ist die gestiegene Wahrscheinlichkeit  
von grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren 
Hintergrund der neuen Verordnungen ist die gestiegene Wahrscheinlichkeit von grenzüberschrei-
tenden Gesundheitsgefahren, wie beispielsweise die COVID-19-Pandemie zeigte. Aus diesem 
Grund ist in dem Sektor eine enge Zusammenarbeit auf europäischer Ebene unabdingbar, um 
den Schutz der Bürger innerhalb der EU sicherzustellen. Dies gelingt durch einen besseren 
Informationsaustausch, eine engere Zusammenarbeit und die damit einhergehende wirksamere 
Reaktionsfähigkeit, was die Gründung der Europäischen Gesundheitsunion vorantreibt.

 Trend 
Auch Trend soll helfen, kreative Beratungsinhalte zu generieren. Visionäre Ideen aus  
der Welt der Heilberufler, ein besonders Nutzen bringender Einsatz der Technik oder  
effiziente Rationalisierungskonzepte werden vorgestellt

 International 
Modelle, die sich im Ausland bewährt haben, oder besonders forsche marktwirtschaft-
liche Gesundheitskonzepte anderer Länder beeinflussen die Zukunft unseres eigenen  
Systems. Das Wissen über derartige Entwicklungen kann auch in hiesigen Praxen  
richtungsweisende Veränderungsprozesse initiieren. 
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TI-Readiness in 2022 bei allen Fachgruppen deutlich verbessert
In 2022 haben alle Fachgruppen deutliche Fortschritte bei der Umsetzung der TI gemacht. Inzwi-
schen verfügen 99 % der Apotheken und Zahnarztpraxen, 98 % der Krankenhäuser und 97 % der 
Arztpraxen über einen TI-Anschluss. Psychotherapiepraxen erfüllen allerdings immer noch zu 
9 % grundlegende Voraussetzungen nicht. Am besten vorbereitet zeigt sich die ohnehin als tech-
nikaffin geltende Fachgruppe der Zahnärzte, die ihre „Voll-TI-Readiness“ in 2022 signifikant von 
56 auf 81 % verbessern konnten. Die Apotheken und die Arztpraxen steigerten ihre volle TI-Rea-
diness ebenfalls deutlich von jeweils 43 auf immerhin 75 bzw. 74 %. Am schlechtesten ist der TI-
Umsetzungsstand bei den Krankenhäusern. Hier sind nicht einmal ganz die Hälfte Voll-TI-ready.

eRezept, eAU, ePA und EBZ als Treiber
Haupttreiber für die deutlichen Fortschritte bei der TI-Readiness dürften Vorgaben zur freiwilligen 
oder verpflichtenden Umsetzung bei verschiedenen TI-Anwendungen sein:

■  Bereits seit dem 1.9.2022 müssen Apotheken in der Lage sein, eRezepte anzunehmen. 
Ambulante Praxen können eRezepte ausstellen, sobald sie dazu in der Lage sind. Vertrags-
zahnärzte in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe müssen seit Anfang 2023 verpflich-
tend das eRezept anbieten. Die anderen kassenzahnärztlichen Regionen sollen im Laufe 
des Jahres 2023 folgen. Bei den Vertragsarztpraxen wurde der Rollout zur verpflichtenden 
Teilnahme aufgrund von Problemen zwischenzeitlich ausgesetzt. Aktiv genutzt wurde das 
eRezept im November 2022 von 69% der Apotheken, aber lediglich von 51 % der Arztpraxen 
und 31 % der Krankenhäuser. Von den Zahnarztpraxen waren immerhin bereits 16 % in der 
Lage, eRezepte auszustellen.

■  Bei der eAU endete zum Jahresende 2022 die Übergangsfrist. Seit Anfang 2023 ist die Teil-
nahme verpflichtend. Wichtigste Grundvoraussetzung für die eAU ist der Kommunikations-
dienst KIM, der die sichere elektronische Übermittlung von Dokumenten über die TI ermög-
licht. Im November 2022 wurde KIM erst von knapp drei Viertel der Praxen genutzt.

■  Die elektronische Patientenakte (ePA) muss bereits seit dem 1.1.2021 allen gesetzlich Ver-
sicherten von deren Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden. Inzwischen sind alle 
Vertragsarztpraxen grundsätzlich dazu verpflichtet, die für die ePA-Nutzung notwendigen 
Komponenten installiert zu haben. Bei der ePA gab es in 2022 zudem weitere Verbesserun-
gen. So müssen Impfausweis, Mutterpass, das Untersuchungsheft für Kinder und auch das 
Zahnbonusheft inzwischen auf der ePA gespeichert werden können. Zuletzt verfügten zwar 
bereits knapp die Hälfte der Arzt- und Zahnarztpraxen über das TI-Modul für die ePA, aktiv 
genutzt wurde es jedoch lediglich von 7 bzw. 51 %.

■  Bei den Zahnärzten wurde das herkömmliche Genehmigungsverfahren für Behandlungs-
pläne auf das digitalbasierte Elektronische Beantragungs- und Genehmigungsverfahren – 
Zahnärzte (EBZ) umgestellt. Das EBZ ist seit dem 1.1.2023 verpflichtend.

Nutzung von TI-Anwendungen hapert häufig an fehlender Kenntnis bei Bevölkerung
Wie die jüngste Umfrage zum TI-Atlas belegt, sind 80 % der Bevölkerung bereit, digitale Ange-
bote im Gesundheitswesen wie die Speicherung der Notfalldaten oder den eMedikationsplan zu  
nutzen. Allerdings wird die Nutzung durch fehlende Information der Bevölkerung ausgebremst. 
So kennen beispielsweise nur 13 % diese beiden TI-Anwendungen.

Digitalisierung 2023: Was ist geplant?
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet voran. Auch in diesem Jahr sollen weitere Mei-
lensteine erreicht werden. Hier ein Überblick dazu:

eRezept: Ursprünglich sollte das eRezept bereits seit Anfang 2022 flächendeckend verfügbar 
sein. Technische Probleme und Datenschutzbedenken haben dafür gesorgt, dass die Einführung 
der Anwendung immer wieder verschoben werden musste. Mitte 2023 soll es so weit sein und das 
digitale Rezept stufenweise in die Regelversorgung integriert werden. Ob der Termin einzuhalten 
ist, hängt auch von den zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und der gema-
tik vereinbarten „Erfolgskriterien“ ab. Erst wenn in einer Pilotregion ein Viertel der Rezepte elekt-
ronisch ausgestellt werden, ist der Rollout in einer weiteren Testregion möglich. Bis zur verpflich-
tenden Nutzung des eRezepts können Ärzte weiterhin Arzneimittel als Papierrezept verordnen.

TI-Pauschale: Ab Juli 2023 erhalten Ärzte und Psychotherapeuten eine monatliche Pauschale 
anstatt der Einzelerstattungsbeiträge. Damit sollen die einmaligen Ausstattungs- und laufenden 
Betriebskosten finanziert werden. Die Höhe der Pauschale ist bis Ende April durch die KBV und 
den GKV-Spitzenverband festzulegen. Anschließend soll diese in einem Rhythmus von zwei Jah-
ren überprüft werden.

TI-Anwendungen: Das Notfalldatenmanagement soll bis Ende 2023 in die Kurzpatientenakte 
überführt werden. Diese kann im Notfall dann z. B. bereits im Rettungswagen ausgelesen werden. 
Der elektronische Medikationsplan (eMP) wird in eine eigenständige Anwendung überführt und 
künftig nicht mehr auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gespeichert.

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Seit Januar müssen die Arbeitgeber die 
eAU bei den Krankenkassen elektronisch abrufen. Die Übermittlung der eAU vom Leistungser-
bringer zur Krankenkasse wurde bereits im vergangenen Jahr digitalisiert.

Der Stand bei den digitalen Anwendungen zeigt, auch in 2023 bewegt sich etwas in Sachen 
Digitalisierung. Abzuwarten bleibt allerdings, ob die Einführung und Umsetzung der unterschied-
lichen digitalen Angebote im Gesundheitswesen auch fristgerecht erfolgen kann.
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Fortbildungsveranstaltungen 2023

Die Zukunft des niedergelassenen Arztes liegt in der Kooperation.

Seminarinhalt:  n  Kooperationsformen unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten

 n  Abrechnungsproblematik der einzelnen Kooperationsformen
 n Der Weg zur richtigen Kooperation
 n Wertsicherung der Praxis
 n Nachfolgeregelung durch Kooperationsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten zur Selbständigkeit sind so günstig  
wie noch nie.

Seminarinhalt:  n  Einstiegsvarianten in Kooperationsformen
 n  Teilzulassung
 n Anstellungsmodelle
 n Praxisübernahme
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierungsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die Termine sowie den Veranstaltungsort erfahren Sie bei uns.

Von der Landesärztekammer Baden-Württemberg
anerkannte Fortbildungen für Ärzte und Zahnärzte

Referenten:
Martin Graf
Geschäftsführer H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater 
Lehrbeauftragter der Hochschule für Gesundheitswesen DHBW
Berater akademischer Heilberufe (Health-Care Akademie)
Dozent IBG Institut

Dragisa Macos
Prokurist H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater
Berater akademischer Heilberufe (Health-Care Akademie)
Dozent IBG Institut

Burkhard Bedei
Langjähriger Mitarbeiter der KV-Nord-Württemberg,
Mitautor unterschiedlichster Fachliteratur

Ulrike Hespeler
Assessorin der Landesärztekammer Baden-Württemberg

Kooperation?

Praxis oder Klinik?

3 
Fortbildungs-

punkte

3 
Fortbildungs-

punkte

Individuelle Online-Seminare und Online-Sprechstunde 

auf Zoom, WebEx-Meet, Teams oder per Telefonkonferenz 

jederzeit möglich. Für persönliche Beratungen in unseren 

Büroräumen erfüllen wir alle Hygienevorschriften. Setzten Sie 

sich hierzu mit unserem Sekretariat in Verbindung.
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Ärztestammtische 2023
Für unsere Mandanten sind wir gerne bereit vor Ort einen Ärztestammtisch zu folgenden Themen durchzuführen

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH

Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart
Fon +49 711 / 2489773
Fax +49 711 / 282791
E-Mail mail@hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

2023 haben Sie so gute Möglichkeiten wie noch 
nie, eine berufliche Veränderung vorzunehmen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n  Teilzulassung mit  
Angestelltenverhältnis, 

	 n Vollzulassung,
	 n Juniorpartner,
	 n Finanzierung,
	 n öffentliche Fördermittel.

Welche Kooperation ist sinnvoll?

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n Kooperationsformen, 
	 n Honorarauswirkungen,
	 n  Betriebswirtschaftliche  

Gestaltungsmöglichkeiten.

Praxisabgabe und Nachfolge rechtzeitig planen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie, wie 
und wann man rechtzeitig beginnt die Nachfolge  
zu planen.

Nutzen Sie unser Know-how!
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H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH
Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart

Tel. 0711-2489773
Fax 0711-282791
mail@hug-beratung.de
www.hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

Healthcare/Gesundheitswesen
n Hausärzte
n Fachärzte
n Zahnärzte
n MVZ
n Apotheker
n Tageskliniken ambulant/stationär
n Kliniken
n Krankengymnasten/Physiotherapeuten
n Sonstige Heilberufsangehörige

Competition/Wettbewerb
n Einzelpraxis
n Berufsausübungsgemeinschaft örtlich/überörtlich

  - BGB Gesellschaft
  - Partnerschaftsgesellschaft
  - Medizinisches Versorgungszentrum

n Organisationsgemeinschaft
  - Praxisgemeinschaft
  - Gerätegemeinschaft
  - ausgelagerte Praxistätigkeit

Center/Schaltstelle
n Controlling
n Liquiditätsplanung
n Unternehmensbewertung
n Basel II/Rating
n Existenzgründung
n Betriebsübergabe
n RKW-Beratung
n Öffentliche Förderung
n Finanzierung
n Leasing
n Altersvorsorge
n Fortbildung
n Zulassungswesen/Kassenrecht
n Abrechnungsanalyse
n anerkannte LÄK – BW Fortbildungsveranstaltungen

Unternehmensgründung:  
1988

Geschäftsführer:  
Martin Graf

Beraterteam:   
Martin Graf, Dragisa Macos, 
Achim Bacher

Vertragsarztexperte:  
Burkhard Bedei

Sekretariat:  
Hakibe Elezi


